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1. Anlass und Aufgabenstellung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 25 beabsichtigt die Gemeinde Ammersbek die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau einer Grundschule sowie einer
neuen Sporthalle zu schaffen. Die Ausweisung ist für diese Bereiche als Gemeinbedarfs-
fläche vorgesehen.

Der Plangeltungsbereich befindet sich östlich der Straße Steenhoop im Ortsteil Bün-
ningstedt der Gemeinde Ammersbek. Südwestlich des Grundstücks ist Wohnbebauung
vorhanden. Im Süden grenzen die bestehende Grundschule mit Sporthalle, eine Kinderta-
gesstätte sowie die Sportanlage (Grandplatz und Tennisplätze) des SV Timmerhorn-Bün-
ningstedt an den Geltungsbereich an.

Eine detaillierte Untersuchung zum Sportlärm ist in der vorliegenden Untersuchung nicht
erforderlich, da aus der neuen Sporthalle keine Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft
zu erwarten sind und die ggf. übrigen Sportfelder nicht für Vereinssport zur Verfügung ste-
hen werden. Für den Stellplatz ergibt sich ebenfalls keine neue Nutzung. Für die Bestands-
bebauung werden sich aus Sportlärm entsprechend keine Veränderungen ergeben. Zudem
haben die Sport- und Tennisplätze auf die Gemeinbedarfsfläche keine immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen.

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens zu beurteilen und mögliche Konflikte dar-
zustellen. In der vorliegenden Untersuchung werden daher folgende Aufgaben bearbeitet:

. Auswirkungen der Geräuschimmissionen von der geplanten Grundschule auf die Nach-
barschaft;

. Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen durch den B-Plan-
induzierten Zusatzverkehr;

. Schutz des Plangeltungsbereiches vor Verkehrslärm.

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 [5] zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im
Städtebau"[4], wobei zwischen Sport- und Verkehrslärm unterschieden wird. Andererseits
kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Krite-
rien der 16. BlmSchV ("Verkehrslärmschutzverordnung" [2]) orientieren.

Geräuscheinwirkungen die von Kindertageseinrichtungen durch Kinder hervorgerufen wer-
den, sind im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen. Bei der Beurteilung der Ge-
räuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden
(§ 22 Satz 1a BlmSchG). Anlagen für soziale Zwecke sind gemäß Nummer 1 Buchstabe h
vom Geltungsbereich der TA Lärm auch explizit ausgeschlossen, in Ermangelung einer an-
deren geeigneten Beurteilungsgrundlage kann die TA Lärm jedoch als antizipiertes Sach-
verständigengutachten für einen orientierenden Vergleich herangezogenen werden, ohne
dass die Immissionsrichtwerte hierbei rechtlich bindende Wirkung entfalten.
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2. Örtliche Situation

Der Plangeltungsbereich befindet sich östlich der Straße Steenhoop und südlich der Straße
Kremerbergweg.

Im Süden grenzen die bestehende Grundschule mit Sporthalle, eine Kindertagesstätte so-
wie die Sportanlage (Grandplatz und Tennisplätze) des SV Timmerhorn-Bünningstedt an
den Geltungsbereich an. Südwestlich und nordöstlich des geplanten Schulstandortes ist
Wohnbebauung vorhanden.

Die im Rahmen dieser Untersuchung zu berücksichtigende nächstgelegene schützenswür-
dige Bebauung liegt in folgenden Bereichen:

. Wohnbebauung beidseitig der Straße Steenhoop (Immissionsorte 10 01 bis 10 06):
Gemäß dem Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Bünningstedt ist dieser Bereich als
Dorfgebiet (MD) festgesetzt.

. Wohnbebauung südlich der Straße Kremerbergweg (Immissionsort 10 07): Für diese
Bereiche existiert kein rechtkräftiger Bebauungsplan. Gemäß dem Flächennutzungs-
plan der Stadt Ahrensburg wird dieser Bereich als landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt. Das Wohngebäude befindet sich somit im Außenbereich. Daher wird für den
Schutzanspruch von vergleichbar dem eines Mischgebietes (MI) ausgegangen.

Tabelle 1: Immissionsorte

sp
Ze

1

2

3

4

5

6

1

Immissions-

orte
1001
1002
1003
1004
1005
1006

2

Adresse

Steenhoop 33
Steenhoop 31

Steenhoop 29
Steenhoop 27
Steenhoop 25
Steenhoop 30

Bnstufung

MD
MD
MD
MD
MD
MD

10 07 Kremerbergweg 19

4

Anzahl der

Geschosse
2

2

2

2

2

2

1

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Plänen der Anlage A 1 zu entnehmen.
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3. Beurteilungsgrundlagen

3. 1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung

3. 1.1. Allgemeines

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DI N
18005 Teil 1 [4] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [5] unter Beachtung folgender Gesichts-
punkte:

. Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes
zu berücksichtigen.

. Nach § 50 BlmSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.

Die Orientierungswerte nach [5] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-
wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach
oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann.

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 in diesem Zusammenhang ausgeführt: "In
vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten
abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich
durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. durch geeignete Gebäudeanordnung und
Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume)
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden."

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-
lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. Blm-
SchV [2] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BlmSchV recht-
lich insoweit nicht strittig ist.

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-
dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wegen der
unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquel-
len jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1
zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurtei-
lungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteitungszeiträume sind die 16 Stun-
den zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts.

19119bericht.docx 14. Januar 2021 LAIRM CONSULT GmbH
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Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [5]

Orientierungswert nach [5]

Nutzungsart

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete

tags

50

nachts

Verkehr a> Anlagen b>

dß(A)
40

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und
Campingplatzgebiete
Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI)

55

55

45

55

60 50

65

45 bis 65

55
35 bis 65

35

40

55

45

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE)

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsart

a> gilt für Verkehrslänn;
b> gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen;

50
35 bis 65

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BlmSchV - Verkehrslärm-
schutzverordnung [2]

Nr.

1

Gebietsnutzung

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete
3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete

4 Gewerbegebiete

Immissionsgrenzwerte

tags nachts

dB(A)
57 47

59
64
69

49

54

59

3. 1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-
schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-
Schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-
mente zur Verfügung.

Von besonderer Bedeutung sind:

. die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen
Nutzungen,

. aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle;

. Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger
ftächenbezogener ImmissionswirksamerSchallleistungspegel als Emissionskontingen-
tierung "nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen

LAIRM CONSULT GmbH
gedruckt: 19. März 2020
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und Eigenschaften" im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-
sprechenden Nachweisverfahrens,

. Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass
dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten
Gebäudeseiten hin orientiert werden,

. Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude,

. ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden durch Festsetzung von maßgeb-
lichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau [6], [7] .

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind - unter Beachtung des Ge-
botes der planerischen Zurückhaltung - Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-
barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen
im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind.

3.2. Beurteilung der Schule im Sinne des BlmSchG

3.2.1. Allgemeines

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen von Anlagen im Sinne des Bundes-lmmissions-
schutzgesetzes (BlmSchG [1]) erfolgt in der Reget nach der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm (TA Lärm [3]), die sowohl für genehmigungsbedürftige als auch nicht
genehmigungsbedürftige Anlagen gilt.

Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen durch Kinder hervorgerufen wer-
den, sind im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen. Bei der Beurteilung der Ge-
räuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden
(§22Satz1aBlmSchG).

Schulen und Kindertagesstätten sind den "Anlagen für soziale Zwecke" zuzuordnen und als
solche nach Nummer 1 Absatz 2 Buchstabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm ausge-
nommen. In Wohngebieten sind Anlagen für soziale Zwecke üblicherweise zulässig, sofern
sie den lokalen Bedarf abdecken, die von ihnen ausgehenden Störwirkungen sind dann als
sozial adäquat hinzunehmen. Es existiert aber auch keine andere Beurteilungsgrundlage.
Hansmann [13] führt in seinem Kommentar zur TA Lärm in diesem Zusammenhang unter
anderem aus (S 29, Nr. 23).

"Bei Anlagen für soziale Zwecke müssen andere Maßstäbe zur Beurteilung der von ihnen
ausgehenden Geräusche zugrunde gelegt werden. Derartige Umwelteinwirkungen gehören
notwendig zum menschlichen Zusammenleben und sind deshalb in bestimmten Grenzen,
aber weitergehend als bei anderen Verursachern zumutbar. ... Die Grenzen können nicht
generell festgeschrieben werden. Hier ist stets eine Beurteilung im Einzelfall erforderlich.
Die Bewertungsmaßstäbe der TA Lärm können nur dann als Orientierung herangezogen
werden, wenn es um Geräusche geht, die durch technische Anlagen hervorgerufen werden

19119bericht.docx 14. Januar 2021 LA/RM CONSULT GmbH
gedruckt: 19. März 2020
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(Z. B. eine Kreissäge in einer Behindertenwerkstatt oder eine Lüftungsanlage in einem Ju-
gendheim). Auch insoweit ist jedoch eine schematische Anwendung der generellen Rege-
lungen der TA Lärm nicht zulässig."

In Ermangelung einer Beurteilungsgrundlage wird die TA Lärm jedoch, ohne dass die Im-
missionsrichtwerte rechtlich bindende Wirkung entfalten (siehe oben), hinsichtlich der Be-
urteilung der vom konkreten Vorhaben verursachten Immissionen als antizipiertes Sach-
verständigengutachten herangezogen (orientierender Vergleich).

3.2.2. TA Lärm

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BlmSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so
zu errichten und zu betreiben, dass

. schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und

. nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Blm-
SchG) ist nach TA Lärm 

"... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung1 am maßgeblichen
Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet." Die Immissionsrichtwerte sind
in der Tabelle 4 aufgeführt.

Die Art der in Nummer 6. 1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den
Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-
chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-
Setzungen bestehen, sind nach Nummer 6. 1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-
urteilen.

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die in 0, 5 m Abstand vor
der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwür-
digen Raumes einzuhalten sind.

Es gelten die in Tabelle 5 aufgeführten Beurteilungszeiten. Die erhöhte Störwirkung von
Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit wird für Einwirkungsorte in
allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und
bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zum Mitte-
lungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

Die Gesamtbelastung wird gemäß TA Lärm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbelastung ist nach
Nummer 2.4 TA Lärm "die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die diese Technische
Anleitung gilt, ohne den !mmissionsbeitrag der zu bsurte'lenden An!age." Letzterer stellt die Zusatzbelastung dar.'
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Tabelle 4: Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA Lärm [3]

Bauliche

Nutzung

Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse <a>

Beurteilungspe- Kurzzeitige Ge- Beurteilungspe- Kurzzeitige Ge-
gel

Tag Nacht

räuschspitzen

Tag Nacht

gel
Tag Nacht

räuschspitzen

Tag Nacht

dB(A)
Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70 70 55 95 70

Urbane Gebiete (MU) 63 45 93 65 70 55 90 65

Kern-, Dorf- und Mischgebiete
(MK/MD/MI)
Allgemeine Wohngebiete und
Kleinsiedlungsgebiete
(WA/KS)
Reine Wohngebiete (WR)

Kurgebiete, bei Krankenhäu-
sern und Pflegeanstalten (KU)
(a) im Sinne von Nummer 7. 2, TA Lärm "... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht

an mehr als an 'eweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ..."

60

55

50

45

45

40

35

35

90

85

80

75

65

60

55

55

70

70

70

70

55

55

55

55

90

90

90

90

65

65

65

65

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der
Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht ver-
sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach
Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet ("Rele-
vanzkriterium").

Unbeschadet der Regelung im vorhergehenden Absatz soll für die zu beurteilende Anlage
die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6
aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt
ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt.

Tabelle 5: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm [3]

werktags

Tag
gesamt Ruhezeit

Beurteilungszeitraum

sonn- und feiertags

Tag
gesamt Ruhezeit

Nacht <a>

6 bis 22 Uhr
6 bis 7 Uhr

20 bis 22 Uhr

22 bis 6 Uhr
(lauteste
Stunde)

6 bis 22 Uhr
6 bis 9 Uhr

13 bis 15 Uhr
20 bis 22 Uhr

Nacht <a>

22 bis 6 Uhr
(lauteste
Stunde)

<a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: "Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden,
soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung
des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im
Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen."
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Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand
bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen entsprechend Nummer 7. 4 der TA Lärm "
... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, sofern

. sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder die
Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen,

. keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und

. die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [2] erstmals oder wei-
tergehend überschritten werden."

Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen orientiert sich an
der 16. BlmSchV, in der die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DW) zugrunde ge-
legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemäß 16. BlmSchV abweichend von der TA
Lärm den vollen Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 - 6 Uhr).

4. Ermittlungen zu Geräuschimmissionen durch den
Schul- und Kindertagesstättenbetrieb

4. 1. Allgemeines

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wird die Bestandssituation (Nullfall) der Pla-
nung (Planfall) gegenübergestellt.

Für die Gemeinbedarfsfläche besteht, wie im Bestand, ein Nutzungskonzept für eine zwei-
zügige Grundschule mit sieben zum Teil jahrgangsübergreifenden Klassen, mit ange-
schlossenem offenen Ganztagsangebot.

In direkter Nachbarschaft südlich des Schulneubaus befindet sich zudem die Kindertages-
Stätte Bünningstedt (KiTa).

Anlagen für soziale Zwecke, zu denen auch die o. g. Einrichtungen zu zählen sind, sind
gemäß Nummer 1 Buchstabe h vom Anwendungsbereich der TA Lärm explizit ausge-
schlössen. In Ermangelung einer anderen geeigneten Beurteilungsgrundlage kann die TA
Lärm jedoch als antizipiertes Sachverständigengutachten für einen orientierenden Ver-
gleich herangezogen werden, ohne dass die Immissionsrichtwerte hierbei rechtlich bin-
dende Wirkung entfalten.

Für das derzeitige Schulgebäude und die bestehende Kindertagesstätte erfolgt die Berück-
sichtigung der Emissionsquellen nach der vorliegenden Situation.

Hinsichtlich Anordnung und Gestaltung des neuen Schulgebäude, des Schulhofes und der
Außenspielflächen liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkrete Planung vor.
Daher wird in der vorliegenden Untersuchung ein exemplarisches Konzept [14] berücksich-
tigt. Die Geräuschemissionen der Kinder und Jugendlichen im Freien werden über die ver-
bleibenden Flächen verteilt.

Die Geräuschabstrahlung aus den Gebäuden ist als vernachlässigbar anzusehen.
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4. 2. Belastungsansätze

Derzeit besuchen ca. 150 Kinder (im Durchschnitt 22 Kinder je Klasse) die Grundschule
und es sind etwa 47 Personen beschäftigt. Gemäß der Verkehrsuntersuchung [15] werden
in voll ausgebautem Zustand bis zu 200 Schüler die Grundschule besuchen, das Personal
wird ca. 61 Personen (Lehrkräfte, Hausmeister etc. ) umfassen.

Für die Nutzung des offenen Ganztagsangebotes werden gemäß Informationen der Grund-
schule Bünningstedt bis zu 90 % der Schulkinder betreut. In der Schule selbst ist dieses
Angebot nur bis 15 Uhr gegeben. Kinder, die darüber hinaus (bis max. 17 Uhr) betreut
werden müssen, gehen im Anschluss in der Hortgruppe der Kindertagesstätte über.

Hinsichtlich der KiTa ist von bis zu 120 Kindern (5 Elementar- und 2 Krippengruppen) und
23 Mitarbeitern auszugeben.

4.3. Emissionen

Die maßgeblichen Emissionen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Schul- und Erzie-
hungseinrichtungen werden durch Aktivitäten der Schüler/Kinder auf den Außenflächen
verursacht (Schreien, Rufen und Spielen auf dem Pausenhof und den Außenspielflächen).

Die Eltern- und Mitarbeiterverkehre finden auf dem Parkplatz östlich der Straße Steenhoop
statt. Die Abschätzung des Verkehrsaufkommens für den Bestand und der geplanten Nut-
zung erfolgt analog der Verkehrsuntersuchung [15]. Damit ergeben sich für den Bestand
1. 138 Kfz am Tag und im Planfall bis zu 1. 328 Kfz am Tag. Weiterhin wird davon ausge-
gangen, dass 10 % der Verkehre in den morgendlichen Ruhezeiten stattfinden. Derzeit sind
67 Stellplätze vorhanden. Die Stellplatzoberfläche ist als Betonsteinpflaster mit Fugen > 3
mm ausgeführt. Sofern erforderlich könnte der Stellplatz in Richtung Norden um weitere 20
Stellplätze erweitert werden. Für den Planfall wird dies entsprechend berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Emissionen durch die Schüler und Hortkinder auf dem Pausenhof sowie
der Kindertagesstättenkinder auf derAußenspielfläche werden die Angaben derVDI-Richt-
linie 3770 [10] für menschliche Kommunikationsgeräusche herangezogen. Da es sich bei
den Schülern zum Teil um Kinder (ca. 50%), andererseits aber auch schon um ältere Schü-
ler (ca. 50 %) handelt, werden hier die Geräuschemissionen für Kinderschreien mit einem
Schallteistungspegel von LWA = 87 dB(A) bzw. für sehr lautes Sprechen mit einem Schall-
leistungspegel von LWA = 75 dB(A) zugrunde gelegt. Für die Hortkinder werden die Emissi-
onen für Kinderschreien mit einem Schallleistungspegel von LWA = 87 dB(A) zu Grunde ge-
legt.

Zur Einbeziehung der geräuschintensiven Spielaktivitäten auf den Außenflächen der KiTa
wird angenommen, dass sich im Tagesabschnitt zwischen 7:00 und 1 7:00 Uhr durchgehend
75 % der Kinder im Außenbereich aufhalten. Hierbei wird in Ansatz gebracht, dass die
Hälfte der Kinder dabei durchgängig lärmen bzw. schreien.

Für die Emissionen der Schüler auf dem Pausenhof wird davon ausgegangen, dass sich in
den Pausen sämtliche Schüler auf dem Pausenhof aufhalten und die Aufenthaltsdauer ins-
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gesamt 25 Minuten pro Tag beträgt. Für die Hortkinder wird zur sicheren Seite angenom-
men. dass ebenfalls sämtliche Kinder auf der Pausenhoffläche spielen. Die lärmintensive
Zeit wird zu 2, 5 Stunden angesetzt.

Für die Außenflächen der KiTa wird ergänzend von einer Nutzung von 2 Stunden (Betreu-
ung offene Ganztagsschule zwischen 15. 00 Uhr und 17. 00 Uhr) durch 25 Kinder ausge-
gangen, wobei 50% der Kinder durchgängig lärmen bzw. schreien.

Die Emissionsansätze sind in Anlage A 2. 2.2 dargestellt.

4.4. Immissionen

4. 4. 1. Allgemeines zur Schallausbreitungsrechnung

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [12]
auf Grundlage des in der TA Lärm [3] beschriebenen Verfahrens. Die in die Modellrechnung
eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der maßgeblichen Schallquellen sind
aus dem Lageplan in Anlage A 1. 2 ersichtlich.

Im Ausbreitungsmodell werden berücksichtigt:

. Die Abschirmwirkung von vorhandenen Gebäuden sowie Reflexionen an den Gebäu-
deseiten (Höhe nach Ortsbesichtigung [16] geschätzt);

. Die Quellhöhe des Schulhofes mit 1,6 m über Gelände und die Außenspielfläche der
Kindertagesstätte mit 1, 10 m über Gelände, der Stellplatz wird mit 0, 5 m über Gelände
digitalisiert.

Das maßgebende Umfeld des Plangeltungsbereichs ist weitgehend eben, so dass mit ei-
nern ebenen Geländemodell gerechnet wurde.

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte in Oktaven, die Bodendämpfung wurde ge-
maß dem alternativen Verfahren aus Abschnitt 7. 3. 2 der DIN ISO 9613-2 [11] ermittelt.

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung
begünstigende Wettersituation ("Mitwindausbreitungssituation"). Zur Berechnung des Be-
urteilungspegels ist gemäß TA Lärm eine meteorologische Korrektur nach DIN ISO 96132
[11] zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftretens von Mit-
windsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel darstellt. Bei
der Berechnung der Beurteilungspegel wurde zur sicheren Seite auf die Berücksichtigung
der meteorologischen Korrektur verzichtet.

4.4.2. Beurteilungspegel

Zur Einschätzung der durch den Schul- und Kindertagesstätten-Betrieb bedingten Lärmsi-
tuation außerhalb des Plangeltungsbereiches wurden die Beurteilungspegel an den maß-
gebenden Immissionsorten tags sowohl für den Bestand (Nullfall) als auch für die Planung
(Planfall) ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 5 zusammengefasst. Die Teilpe-
gelanalysen finden sich in der Anlage A 2. 5.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beurteilungspegel tags außerhalb des Plan-
gebiets in der Größenordnung überwiegend bis vergleichbar der Immissionsrichtwerte zwi-
sehen WA- und WR-Gebieten (55/50 dB(A) tags) liegen, zum Teil auch darunter. An den
meisten Immissionsorten sind zudem Abnahmen der Beurteilungspegel gegeben. Aus-
schließlich an den zwei zum Schulneubau nächstgelegenen Immissionsorten westlich der
Straße Steenhoop (1001) und südlich des Kremerbergwegs (10 07) sind Zunahmen zu
erwarten, wobei die zu erwartenden Beurteilungspegel deutlich unterhalb der zur Orientie-
rung herangezogenen Immissionsrichtwerte von Dorf-/ Mischgebieten von 60 dB(A) tags
liegen.

Tabelle 6: Beurteilungspegel aus Schul- und Kindertagesstättennutzung

Sp

Ze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1 2

Immissionsort

45 6

Immissions- Beurteilungspegel Beurteilungspegel

Bezeich

nun

1001
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1005
1006
1006
1007

Ge-
schoss

EG
EG
EG

1.0G
EG

1.0G
EG

1.0G
EG

1.0G
EG

Gebiet

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

richtwerte

tags
d A

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Bestand

tags

dBA
57
56
54
56
52
54
51
53
52
54
51

Planung
tags
dBA

57
55
50
53
50
52
49
51
50
52
53

Differenz

dBA
0,1
-1,6
-3,3
-3,5
-2,2
-2,7
-1,5
-2,3
-1,6
-1,8
2,0

4.4.3. Spitzenpegel

Ergänzend wurden die Spitzenpegelkriterien gemäß TA Lärm [3] geprüft, wurden die erfor-
derlichen Mindestabstände abgeschätzt, die zur Einhaltung der maximal zulässigen Spit-
zenpegel erforderlich sind. Abschirmungen wurden nicht berücksichtigt.

Folgende maßgebende Vorgänge sind von Interesse:

. Beschleunigte Pkw-Abfahrt bzw. -Vorbeifahrt;

. Pkw-Stellplatzlärm (Türen-/Kofferraumschließen);

. Sehr lautes Kinderschreien.

Alle weiteren Quellen haben niedrigere Schallleistungspegel und/oder sind von den Immis-
sionsorten hinreichend weit entfernt, so dass sie bzgl. derSpitzenpegel vernachlässigt wer-
den können. Die erforderlichen Mindestabstände zur Einhaltung des zulässigen Spitzenpe-
gels sind in der Tabelle 7 zusammengestellt.

Im vorliegenden Fall werden die Mindestabstände zu allen benachbarten Nutzungen ein-
gehalten, so dass dem Spitzenpegelkriterium der TA Lärm entsprochen wird.
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Tabelle 7: Mindestabstand zur Einhaltung der maximal zulässigen Spitzenpegel

Vorgang

Sehr lauter Schrei

Türen-/ Kofferraum-
schließen

Beschleunigte Pkw-Ab-
fahrt

Schall-
leis-

tungs-
pegel

[dB(A)]

1152>

99, 5 3>

92,5 3>

Mindestab-

stand [m]

MD/M11>

tags

6

<1

<1

nachts

83 41

21 4>

Q4)

1) Zulässiger Spitzenpegel (MI): 90 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts;
2> Gemäß VDI 3770 [10];
3> Gemäß Parkplatzlännstudie [9];
4> Keine Vorgänge nachts;

4.4.4. Qualität der Prognose

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansätze liegen aufdersiche-
ren Seite. Hinsichtlich der Betriebszeiten wurde ein konservativer Ansatz verwendet, so
dass eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Be-
urteilungspegel mit einiger Sicherheit nicht zu erwarten ist.

Angaben über die Standardabweichungen für die Quellgrößen finden sich in den Tabellen
der Anlage A 2. 2. 4. Die Angabe einer Standardabweichung für die angesetzten Quellgrö-
ßen kann an dieser Stelle jedoch lediglich der Orientierung dienen und beschreibt die zu
erwartende Streuung der Pegelwerte.

An den maßgebenden Immissionsorten beträgt die zu erwartende Standardabweichung
etwa 1, 7 bis 2, 7 dB(A).

(Anmerkung: Die angeführten Standardabweichungen dienen nur als Anhaltswerte zurEin-
Schätzung der Qualität der Prognose. Belastbare Aussagen über die statistische Pegelver-
teilung sind nur dann möglich, wenn bei der Prognose für die Belastungen und die Schall-
leistungen von Mittelwerten ausgegangen wird. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
wurden jedoch die Ansätze zur sicheren Seite hin getroffen und liegen gegenüber den Mit-
telwerten deutlich höher.)

5. Verkehrslärm

5. 1 Verkehrsmengen

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-
lärm berechnet. Als maßgebende Quellen werden folgende öffentliche Verkehrswege be-
rücksichtigt:
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. Steenhoop;

. Bünningstedter Feldweg,

. Joostredder;

. Kremerbergweg.

Die Straßenverkehrsbelastung (DTV - durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an allen
Tagen des Jahres) und der maßgebliche Lkw-Anteil p (Kfz mit mehr als 2, 81 zulässigem
Gesamtgewicht) sowie die Verteilung der Neuverkehre wurden gemäß dem Verkehrsgut-
achten zum Bebauungsplanes Nr. 25 der Gemeinde Ammersbek [15] angesetzt.

Im vorliegenden Fall zeigt sich, dass durch die Ausweisung der Gemeinbedarfsfläche auf-
grund der bereits vorliegenden Nutzung nicht mit einer erheblichen Zunahme im öffentli-
chen Straßenverkehr zu rechnen ist, so dass sich der B-Plan-induzierte Zusatzverkehrvom

Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall nicht beurteilungsrelevant verändert. Es ist eine
Emissionspegelerhöhung von maximal 0, 8 dB(A) tags und von 1, 2 dB(A) nachts zu erwar-
ten. Diese rechnerisch ermittelten Werte liegen nicht nur deutlich unter der Erheblichkeits-
schwelle von 3 dB(A) sondern auch überwiegend unterhalb derWahrnehmbarkeitsschwelle
von 1 dB(A). Aufgrund der niedrigen Verkehrsbelastung auf den Straßenabschnitten ist wei-
terhin nicht mit einer Überschreitung der für Dorfgebiete geltenden Immissionsgrenzwerte
von 64 dB(A) tags und von 54 dB(A) nachts zu erwarten. Daher ist eine detaillierte Unter-
suchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs auf öffentlichen Straßen nicht erforderlich.

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in der Anlage A 3. 1.

5. 2. Emissionen

Die Emissionspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemäß RLS-90 [8] berech-
net. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 3. 35.2.

5.3. Immissionen

5.3.1. Allgemeines

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [12]
auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 [8] (freie Schallausbreitung).

Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-
handenen Gebäuden außerhalb des Plangeltungsbereiches sowie Reflexionen an den Ge-
bäudeseiten berücksichtigt. Die Berechnung der Geräuschbelastung innerhalb des Plan-
geltungsbereiches erfolgt in Form von Rasterlärmkarten.

Das maßgebende Umfeld des Plangeltungsbereichs ist weitgehend eben, so dass mit ei-
nern ebenen Geländemodell gerechnet wurde.

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-
quellen sind aus der Anlage A 1.2 ersichtlich.
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5. 3. 2. Schutz des Plangeltungsbereich vor Verkehrslärm

Innerhalb des Plangeltungsbereichs ist die Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche zur An-
Siedlung einer Schule vorgesehen. Für Gemeinbedarfsflächen stehen formal weder Orien-
tierungswerte noch Immissionsgrenzwerte zur Verfügung, da Gemeinbedarfsflächen weder
in der DIN 18005M, Beiblatt 1 noch in der 16. BlmSchV aufgeführt werden. Für die Gemein-
bedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule wird aufgrund der üblicherweise aus-
schließlichen Tagesnutzung ein immissionsschutzrechtlicher Schutzanspruch vergleichbar
eines Dorf-\ Mischgebietes (gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse) zugrunde gelegt. Für
Schulen sind in der 16. BlmSchV ergänzend Immissionsgrenzwerte aufgeführt.

Die Beurteilungspeget aus Verkehrslärm im Plangebiet sind in der Anlage A 3. 5 in Form
von Rasterlärmkarten dargestellt.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind im straßennahen Bereich der Straße Steenhoop
sowie der Straße Kremerbergweg Beurteilungspegel von bis zu 62 dB(A) tags und 50 dB(A)
nachts zu erwarten. Die Orientierungswerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und von
50 dB(A) nachts sowie die Immissionsgrenzwerte für Schulen von 57 dB(A) tags und
47 dB(A) nachts werden überwiegend eingehalten.

Der Schulneubau ist in ausreichendem Abstand zur Straße Steenhoop geplant, so dass
aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm aufgrund der Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte von 57 dB(A) tags und von 47 dB(A) nachts nicht notwendig sind.

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Büronutzungen vor Ver-
kehrslärm ergeben sich gemäß DIN 4109 (Januar 2018) [6], [7].

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-
lärmpegel gemäß DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 1 für
schutzbedürftige Räume dargestellt (siehe Abschnitt 6. 1, Seite 18). Für die Westfassade
des Schulneubaus ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel von bis zu 58, 3 dB(A). Der
übliche Aufbau von Außenbauteilen, der auch der Energieeinsparordnung (EnEV, [14]) ent-
spricht, weist in der Regel für solche maßgeblichen Außenlärmpegel einen ausreichenden
passiven Schallschutz auf, so dass eine explizite Festsetzung nicht erforderlich ist.

6. Vorschläge für Begründung und Festsetzungen

6. 1. Begründung

a) Allgemeines

Die Stadt Ammersbek beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 südlich
der Straße Kremerbwergweg und östlich der Straße Steenhoop, die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für den Neubau einer Grundschule zu schaffen. Für die Flächen ist eine
Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche vorgesehen. Für Gemeinbedarfsflächen stehen for-
mal weder Orientierungswerte noch Immissionsgrenzwerte zur Verfügung, da Gemeinbe-
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darfsflächen weder in der DIN 18005M, Beiblatt 1 noch in der 16. BlmSchV aufgeführt wer-
den. Für die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule wird aufgrund der üb-
licherweise ausschließlichen Tagesnutzung ein immissionsschutzrechtlicher Schutzan-
Spruch vergleichbar eines Dorf-\ Mischgebietes (gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse)
zugrunde gelegt. Zudem werden ergänzend die Immissionsgrenzwerte für Schulen der 16.
BlmSchV berücksichtigt.

Geräuscheinwirkungen die von Kindertageseinrichtungen durch Kinder hervorgerufen wer-
den, sind im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen. Bei der Beurteilung derGe-
räuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden
(§ 22 Satz 1a BlmSchG). Anlagen für soziale Zwecke sind gemäß Nummer 1 Buchstabe h
vom Geltungsbereich der TA Lärm auch explizit ausgeschlossen, in Ermangelung einer an-
deren geeigneten Beurteilungsgrundlage kann die TA Lärm jedoch als antizipiertes Sach-
verständigengutachten für einen orientierenden Vergleich herangezogenen werden, ohne
dass die Immissionsrichtwerte hierbei rechtlich bindende Wirkung entfalten.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt.

Eine detaillierte Untersuchung zum Sportlärm ist in der vorliegenden Untersuchung nicht
erforderlich, da aus der neuen Sporthalle keine Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft
zu erwarten sind und die ggf. übrigen Sportfelder nicht für Vereinssport zur Verfügung ste-
hen werden. Für den Stellplatz ergibt sich ebenfalls keine neue Nutzung. Für die Bestands-
bebauung werden sich aus Sportlärm entsprechend keine Veränderungen ergeben. Zudem
haben die Sport- und Tennisplätze auf die Gemeinbedarfsfläche keine immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen.

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, "Schallschutz im Städ-
tebau". Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Ver-
kehrswegen an den Kriterien der 16. BlmSchV ("Verkehrslärmschutzverordnung") orientie-
ren.

b) Geräuschimmissionen durch den Schul- und Kindertagesstättenbetrieb

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Geräuschimmissionen aus
durch den Schul- und Kindertagesstättenbetrieb im Bestand als auch im Planfall ermittelt
und gegenübergestellt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Geräuschimmissionen vom Schulneubau an

den umliegenden Immissionsorten Beurteilungspegel tags erzeugen, die in der Größenord-
nung überwiegend bis vergleichbar der zwischen WA- und WR-Gebieten (55/50 dB(A) tags)
liegen, zum Teil auch darunter. An den meisten Immissionsorten sind zudem Abnahmen
der Beurteilungspegel vom Nullfall zum Planfall gegeben. Ausschließlich an den zwei zum
Schulneubau nächstgelegenen Immissionsorten westlich der Straße Steenhoop (1001)
und südlich des Kremerbergwegs (10 07) sind Zunahmen zu erwarten, wobei die für diese
Immissionsorte geltenden Immissionsrichtwerte von Dorf-/ Mischgebieten deutlich unter-
schritten werden.
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hlinsichtlich der Spitzenpegel werden im vorliegenden Fall die Mindestabstände zu allen
benachbarten Nutzungen eingehalten.

c) Verkehrslärm

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-
lärm berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm auf der Straße Steenhoop, dem
Bünningstedter Feldweg, dem Joostredder und dem Kremerbergweg berücksichtigt.

Die Verkehrsbelastungen wurden dem Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 25 der
Stadt Ammersbek entnommen.

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der
RLS-90.

Im vorliegenden Fall ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht beurteilungsrelevant, da
aufgrund der bereits vorliegenden Nutzung nicht mit einer erheblichen Zunahme im öffent-
lichen Straßenverkehr zu rechnen ist.

Es zeigt sich, dass innerhalb des Plangeltungsbereiches die Orientierungswerte für Misch-
gebiete von 60 dB(A) tags und von 50 dB(A) nachts sowie die Immissionsgrenzwerte für
Schulen von 57 dB(A) tags und der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) nachts überwiegend
eingehalten werden. Der Schulneubau ist mit ausreichendem Abstand zur Straße Steen-
hoop und dem Kremerbergweg geplant, so dass aktive Lärmschutzmaßnahmen zum
Schutz vor Verkehrslärm aufgrund der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte von 57 dB(A)
tags und von 47 dB(A) nachts nicht notwendig sind.

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Büronutzungen vor Ver-
kehrslärm ergeben sich gemäß DIN 4109 (Januar 2018).

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-
lärmpegel gemäß DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 1 für
schutzbedürftige Räume dargestellt. Für die Westfassade des Schulneubaus ergeben sich
maßgebliche Außenlärmpegel von bis zu 58, 3 dB(A). Der übliche Aufbau von Außenbau-
teilen, der auch der Energieeinsparordnung (EnEV) entspricht, weist in der Regel für solche
maßgeblichen Außenlärmpegel einen ausreichenden passiven Schallschutz auf, so dass
eine explizite Festsetzung nicht erforderlich ist.
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Abbildung 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume, Maßstab 1:500
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6.2. Festsetzungen

Zum Schutz des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 25 der Stadt Ammers-
bek sind keine Festsetzungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich.

Bargteheide, den 19. März 2020

erstellt durch:
. coNSu^T. ^ geprüft durch:

^'
Messstellenach ^
§28b BlmSchG y
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A 2 Geräuschimmissionen des Schul- und Kinderta-
gesstättenbetriebs

A 2. 1 Belastungsansätze

Das Verkehrsaufkommen im Plangebiet ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

sp

Ze Teilverkehr

Pkw-Verkehre

Bestand

1 Stellplätze
2 gesamt

Planung

3 Stellplätze
4 gesamt

2 3

Stellplätze

Anzahl

n

Kürzel
Anteil

67 100%

87 100%

pkzu
pkab

pkzu1

Rich-
tung

zu

ab

zu

ab

678
Anzahl Fahrzeuge

tags nachts

Tn T^
Kfz/ Kfz/

3h13h

512
512

598
598

Tr3
Kfz/
8h

Tr4
Kfz/
1 h

57
57

66
66pkab1

Anmerkungen und Erläuterungen:

Spalte 2: ........ Anzahl der Stellplätze;

Spalte 3: ........Anteil an Gesamtzahl;

Spalten 6-9: ... Beurteilungszeiträume wie folgt:

Tn: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr)

Tr2: .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr);

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms
gemäß TA Lärm nicht maßgebend);

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr);

Sp

Ze Vorgänge

Außenflächen

1

2

3

4

5

Schule 1

Schule 2

Hort 1
Hort 2
KiTa

Kürzel Anteil

s1
s2

hort1
hort2
Rita

100%
100%
100%
100%
100%

4567
Anzahl der Vorgänge bzw.

Vorgangsdauer[h]
tags nachts

Tri Tr2 Tr3 ^4
13h 3h 1h

0,5 h
0, 5 h
2,5 h
2, 0 h
7,5 h

0 h
0 h
0 h
0 h
0 h

Spalten 4-7:. . Beurteilungszeiträume wie folgt:

Tn: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr)

0 h
0 h
0 h
0 h
0 h
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Tr2:. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr);

Tr3:... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms
gemäß TA Lärm nicht maßgebend);

Tr4:... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr);

A 2.2 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen

A 2.2. 1 Parkvorgänge

Neben den Fahrbewegungen sind im Bereich der Stellplatzanlagen zusätzlich die Geräu-
sehe aus den Parkvorgängen (Ein- und Ausparken, Türenschlagen etc. ), dem Parkplatz-
suchverkehr und dem Durchfahrtsanteil zu berücksichtigen. Es finden die Ansätze der Park-
platzlärmstudie [9] Verwendung.

Sp1 2 345678
mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)
Ze Kürzel Quelle

Bestand

1 ark Parkplätze, zusammen efasstes Verfahren 63,0 0 4 2,0 4,4 73,4
Planun

2 park1 Parkplätze, zusammengefasstes Verfahren 63,0 0 4 2,0 4,7 73,7

Anmerkungen und Erläuterungen:

Spalte 3......... Ausgangsschallleistungen für eine Bewegung pro Stunde (siehe Abschnitt
8.2 der Parkplatzlärmstudie);

Spalte 4......... Zuschläge für unterschiedliche Parkplatztypen nach Tabelle 34 der Park-
platzlärmstudie;

Spalte 5......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche (Türenklappen), ebenfalls
nach Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie;

Spalte 6......... Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen gemäß Parkplatzlärm-
Studie (bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärm-
Studie sowie bei Parkplätzen an Einkaufszentren nicht erforderlich);

Spalte 1........ Zuschläge für den Schallanteil der durchfahrenden Fahrzeuge gemäß Park-
platzlärmstudie, bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8. 2. 2 der Park-
platzlärmstudie nicht erforderlich;

Spalte 8......... mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde;

A 2.2. 2 Emissionen von den Freiflächen

Die Ermittlung der zu erwartenden Beurteilungspegel im Umfeld der Freiflächen erfolgt
durch Verwendung des Ansatzes für "Kinderschreien" bzw. für "sehr lautes Sprechen"
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gemäß VDI-Richtlinie 3770 [10]. Die Quellhöhe wird für die KiTa-Kinder mit 1, 1 m und für
die Schulkinder und Kinder der offenen Ganztagsschule mit 1,6 m angesetzt.

Die Schallleistungspegel LWA, I und der sich daraus ergebende Schallleistungs-Beurtei-
lungspegel LwA, r, i, bezogen auf einen Vorgang pro Stunde, sind in der folgenden Tabelle
zusammengestellt.

Sp 1 23456
Ermittlung des Schallleistungspegels Lw

Schalllei Qesamtanzahl , _"
Ze Kürzel Kinderaufenthalt stungs- derKinder-auf Ante" ^A-r"

sfläche e el den
dB(A) Außenflächen % dB(A)

Bestand
1 schulel Schulhof 75, 0 150 50 93,8
2 schule2 Schulhof 87,0 150 50 105,8
3 hort1 Schulhof 87,0 135 50 105,3
4 hort2 KiTa 87, 0 25 50 98,0
5 kita KiTa 87, 0 120 50 104,8

Planung
6 schulel Schulhof 75,0 200 50 95,0
7 schule2 Schulhof 87, 0 200 50 107,0
8 hort1 Schulhof 87,0 180 50 106,5
9 hort2 KiTa 87, 0 35 50 99,4
10 kita KiTa 87, 0 120 50 104,8

Anmerkungen und Erläuterungen:

Spalte 2 ......... Bezeichnungen der Quellfläche,

Spalte 3 ......... Ausgangsschallleistungen für Kinderschreien gemäß VDI 3770 [10];

Spalte 4 ......... Anzahl der Kinder auf der Spielfläche;

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel bezogen auf die Anzahl der Kinder.
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A 2.2.3 Oktavspektren Schallleistungspegel

In der folgenden Übersicht sind die verwendeten Basis-Oktavspektren angegeben, die bei
der Schallausbreitungsberechnung verwendet wurden. Grundlage bilden typische Oktav-
Spektren aus aktuellen Regelwerken (Sächsische Freizeitlärmstudie).

sp

Ze Vorgang

234 5 6789 10

relativer Schallpegel (aufOdB(A) normiert)
31, 5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 RHz 8 kHz

dB(A)
Geräusche von

Abenteuers piel platzen
1 spieki (Sächsische

Freizeitlärmstudie,

April 2006)
Parken an P+R-Anlagen,
arithm. Mittel (aus
Tankstellenlärmstudie

abgeleitet)

-43 -31 -22 -13 -7 -4 -7

2 parkpr -14 -12 -15 -9 -6

-12 -20

-8 -14

A 2.2.4 Abschätzung der Standardabweichungen

Im Folgenden werden die Standardabweichungen a der Quellen abgeschätzt. Für jede
Quelle sind verschiedene Fehler wie Z. B. in den Belastungsansätzen (Verkehrszahlen), den
Schallleistungspegeln, derQuellenmodellierung, der angenommenen Fahrwegslängen und
Geschwindigkeiten und damit der Einwirkzeiten etc. zu berücksichtigen. Sofern die Ein-
zelfehler statistisch voneinander unabhängig sind, kann der Gesamtfehler als Wurzel aus
der Summe der Quadrate der Einzelstandardabweichungen berechnet werden.

Folgende Annahmen werden für die Einzelfehler getroffen:
+CT

Eingangsgröße
rel.

Fehler

Basisschallleistung Parkvorgang (inkl. Zuschläge) - 3,0
Basisschallleistung Lvw, Spielende Kinder - 3,0
Dauer der Vorgänge ± 20 % 0,8
Spielzeiten im Außenbereich ± 25 % 1,0
Anzahl der Kinder ± 25 % 1,0

-a

dB
3,0
3,0
1,0
1,2
1,2

ÜMittel

3,0
3,0
0,9
1,1
1,1

Für die mittleren Gesamtstandardabweichungen ergibt sich damit:

Sp

Ze

3456

Einzelstandardabweichung

8

Gesamt

Vorgang
ÜLWO Otl CTv CTT

dB
Kinderaufenthaltzszeiten-/Flächen im Außenbereich

1 schule Schulhof 3, 0 - - 1,1

2 kita Kindergarten 3,0 - - 1,1
3 park Pkw-Stellplatz 3,0 ---

CTLWrl OAnzahl OLWA

3,2
3,2
3,0

1,1

1,1
0,9

3,4
3,4
3,1
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A 2.3 Schallleistungspegel für die Quellbereiche
Sp 1

Ze Quelle
Kürzel

3 4
Vorgänge

Anzahl

p t
% TM 1

n

Tr3

7 8
Emissionen

LW,Basis

*-W,r,1
dB(A)

Kürzel

Bestand

Außenspielfläche KiTa

fq1
1

2

3

Pausenhof

4

l ^2
7

Stellplatz
8

9 fq3
10

Sp 1

kita
hort2

s1
s2

hort1

pkzu
pkab

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

7,5h
2,0h

0,5h
0,5h
2,5h

512
512

Oh

Oh
fq1

Oh
Oh
Oh

fq2

57
57

fq3

kita

hort2

h schulel

h schule2

h hort1

park
park

104,8
98,0

93,8
105,8
105,3

73,4
73,4

Ze Quelle
Kürzel

345

Vorgänge
Anzahl

p t
% TM T^

n

Tr,

7 8
Emissionen

LW,Basis
^UV,r,1

dB(A)
Kürzel

Oh
Oh

kita

hort2

Planung
AußenspieMäche KiTa
1 kita 100,0 7,5h Oh
2 fq1 hort2 100, 0 2,0h Oh
3 fq1
Pausenhof

4 s1 15,0 0, 1h Oh
5 ._. s2 15,0 0, 1h Oh
6 '^ hort1 15,0 2,5h Oh
7 fq2
8 s1 85,0 0,4h Oh
9 ^ s2 85,0 0,4 h Oh
10 "1" hort1 85,0 2,5h Oh

11 fq3
Stellplatz
12 pkzu1 100,0 598 66 park1
13 fq4 pkab1 100,0 598 66 park1
14 fq4

104,8
99,4

Oh schuld 95,0

Oh schule2 107,0
Oh hort1 106,5

Oh schuld 95,0

Oh schule2 107,0

Oh hort1 106,5

73,7
73,7

t

mRZ

10

l-W,r
t

oRZ

dB(A)

101,5 101,5
88,9 88,9

101,7 101,7

78,7 78,7
90,7 90,7
97,2 97,2
98, 1 98,1

90,1
90,1
93,1

88,9
88,9
91,9

9 10
Lw,r

t t
mRZ oRZ

dB(A)

101, 5 101,5
90,4 90,4

101,8 101,8

63,5
75,5
90,3
90,4
78,5
90,5
97,8
98,6

91,0
91,0
94,0

63,5
75,5
90,3
90,4
78,5
90,5
97,8
98,6

89,9
89,9
92,9

11

11

12

(TLW.r

dB(A)

3,4

3,4

3,1

12

ÜLW,r

dB(A)

3,4

3,4

3,4

3,1

Anmerkungen zur Tabelle:

Spalte 1 ......... Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen;

Spalte 3 ......... Anteil der Einzelvorgänge, der im jeweiligen Bereich auftritt;

Spalten 4-6.. Beurteilungszeiten; der Beurteilungszeitraum nachts umfasst eine Stunde
(Tr4).
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Proj. Nr. : 19119
Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 25 der

Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

Spalten 7-8.. Basisschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde, nach Anlage A 2. 2. 2;

Spalten 9-11 Schallleistungs-Beurteilungspegel tags (t) und nachts (n) inklusive der Zeit-
beurteilung und mit allen nach TA Lärm gegebenenfalls erforderlichen Zu-
schlagen (mit/ohne Ruhezeitenzuschlag (mRZ/oRZ));

Spalte 12...... Standardabweichung des Schallleistungspegels (Anmerkung: Die Angabe
einer Standardabweichung für die angesetzten Schallleistungspegel soll der
Orientierung dienen und beschreibt die zu erwartende Streuung der Pegel-
werte.)

A 2.4 Zusammenfassung der Schallleistungs-Beurteilungspe-
gel

Zum Abschluss der Beschreibung des Emissionsmodells fasst die Tabelle die Schallleis-
tungs-Beurteilungspegel für alle Einzelquellen zusammen.

sp

Ze Lärm quelle
Basis-

Oktav-
Spektrum

Bezeichnung Kürzel Kürzel
Bestand: Schule und Kindergarten

1 Außenfläche Kita fq1 spieki
2 Außenfläche Schule fq2 spieki
3 Park latz fq3 parkpr

Planung: Schule und Kindergarten
4 Außenfläche Kita fq1 spieki
5 Außenfläche 1 fq2 spieki
6 Außenfläche 2 fq3 spieki
7 Parkplatz fq4 parkpr

456
Schallleistungs-

Beurteilungspegel

^ :s mchu
dB(A)

101,7 101,7
98, 1 98,1
93, 1 91,9

101,8 101,8
90,4 90,4
98,6 98,6
94,0 92,9

A 2.5 Beurteilungspegel aus Schul- und Kindertagesstättenbe-
trieb

A 2.5. 1 Bestand, Teilpegelanalyse tags

Sp

Ze

1

Lärmquelle

Bezeichnung

10 11 12 133456789

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)
1001 1002 1003 1003 1004 1004 1005 1005 1006 1006

Kürzel EG EG EG 1.0G EG 1.0G EG 1.0G EG

Bestand
1 Außenfläche Kita fq1 51,9 47, 1 45,9 47,6 45,7 47,0 45,0 47,0 48,8
2 Außenfläche Schule (Bestand) fq2 53, 0 54, 2 52, 3 54, 9 50,4 52, 9 48, 7 51,4 47,9
3 Parkplatz fq3 52, 7 50, 1 43, 5 45, 5 42, 8 44, 2 41, 6 42, 8 35,3
4 Summe 57 56 54 56 52 54 51 53 52

1007
1.0G EG

50,3
50,5
37,8
54

50,2
40,1
38,2
51

19119 bericht. docx 14. Januar 2021 LAIRM CONSULT GmbH
gedruckt: 19. März 2020



Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 25 der
Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

Xl
Proj. Nr. : 19119

A 2. 5. 2 Planung, Teilpegelanalyse tags

sp

Ze

1

Lärmquelle

Bezeichnung

Planung
1 Außenfläche Kita
2 Außenfläche 1 Schule (neu)
3 Außenfläche 2 Schule (neu)
4 Parkplatz
5 Summe

2 345678

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)
1001 10 02 1003 1003 1004 1004

Kürzel EG EG EG 1.0G EG 1.0G

fq1
fq2
fq3
fq4

52,3
48,7
49,9
53,1
57

47,6
46,9
48,1
50,7
55

46,1
40,1
45,1
44,3
50

48,1
43,1
47,1
46,3
53

46,1
38,4
44,7
43,6
50

47,5
41,6
46,2
45,1
52

10 11 12 13

1005
EG

45,3
38,5
44,0
42,6
49

1005
1.0G

47,3
40,9
45,3
43,8
51

1006
EG

48,9
33,7
41,6
36,3
50

1006
1.0G

50,4
38,6
43,6
39,2
52

1007
EG

49,5
31,8
50,0
37,5
53

A 3 Verkehrslärm

A 3. 1 Verkehrsbelastungen

Sp 1

Ze Kürze Straßenabschnitt

345

Prognose-Nullfall
2030

Steenhoop
1 str01 südlich Kremerbergweg

Bünningstedter Feldweg
2 str02 südlich Joostredder

3 str03 nördlich Joostredder

Joostredder

4 str04 westlich Bünningstedter Feldweg
Kremerbergweg
5 str05 östlich Steenhoop

DTV

Kfz/
24h

1.000

1.700
1.100

800

1.000

pt

%

Pn

%

678

Prognose-Planfall
2030

DTV

Kfz/
24h

Pt

%

Pn

%

2,6 1,0 1.200 2,2 0,8

3,0
2,3

9,4

5,1

1,2 1.900
0,9 1.200

3, 7 900

2,0 1.000

2,7
2,2

8,4

5,1

1,0
0,8

3,2

2,0
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XII
Proj. Nr. : 19119

Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 25 der
Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

A 3. 2 Basis-Emissionspegel

Die folgende Zusammenstellung zeigt die in dieser Untersuchung verwendeten Basis-Emis-
sionspegel Lm, E gemäß RLS-90. Die Angaben sind auf 1 Pkw- oder Lkw-Fahrt je Stunde
bezogen.

Sp1 2 3456789 10

Ze

Straßentyp

Kürzel Beschreibung % dB(A)

Steigung/ Straßen- Geschwindig Emissions-
Gefalle Oberfläche keiten pegel

g Dag StrO Dsiro VpKw VLKW ". "-
Pkw Lkw

dB(A) km/h dB(A)

nicht geriffelte

' »p^»^r^n. <° °.° "^"« °.»
Splitmastixasphalt

50 50 30,7 44,3

2 pfeoOSO sonstiges Pflaster <5 0,0 pflaster 3,0 30 30 31,5 44,5

A 3. 3 Emissionspegel
Sp 1

Straßen
Ze ab-

schnitt

3 4567 8 9 10 1112 13 14
Prognose-Nullfall 2030 Prognose-Planfall 2030

maßgebliche maßgebl. Emjssjons- maßgebliche maßgebl. Emissions-
Verkehrs-
stärken

Basis-

Lm,E
Mt M"

Kfz/h

Steenhoop
1 str01 pfsoOSO 59 6

Bünningstedter Feldweg
2 str02 asph050 101 11
3 sb-03 asph050 65 7

Joostredder

4 str04 asph050 48 5
Kremerbergweg
5 str05 asph050 59 6

Lkw.
pegel Ln,,g

Anteile

pt pn tags nachts M(

Verkehrs-
stärken

Mn

% dB(A) Kfzfti

2,2 0,8 50,7 39,9 71 8

2, 7 1,0 52, 7 42, 0 113
2, 2 0,8 50, 5 39, 9 71

8,4 3, 2 52, 0 40, 0 53

5, 1 2,0 51,6 40,0 59

12
8

pegel L",,E
Lkw-

Anteile

pt pn tags nachts

% dB(A)

2, 2 0, 8 51, 5 41,2

2, 7 1, 0 53, 2 42,4
2,2 0,8 50,9 40,5

8,4 3,2 52,5 40,8

5, 1 2,0 51,6 40,0
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 25 der
Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

XIII

Proj. Nr. : 19119

A 3. 4 Zunahme der Emissionspegel

Sp 1

Ze Kürzel Straßenabschnitt

345678
EmissionspegelLmE

Prognose- Prognose- zunahmen
Nullfall Planfall

tags nachts tags nachts tags nachts
dB(A)

Steenhoop
1 str01 südlich Kremerbergweg

Bünningstedter Feldweg
2 str02 südlich Joostredder

3 str03 nördlich Joostredder

Joostredder
4 str04 westlich Bünningstedter Feldweg 52,0 40,0 52,5 40,8 0,4
Kremerbergweg
5 str05 östlich Steenhoop 51,6 40,0 51,6 40,0 0,0

50,7 39,9 51,5 41,2

52,7 42,0 53,2 42,4
50,5 39,9 50,9 40,5

0,8

0,5
0,4

1,2

0,4
0,6

0,8

0,0
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XIV

Proj. Nr. : 19119
Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 25 der

Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

A 3. 5 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm

A 3.5. 1 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe
2, 8 m, Maßstab 1:2. 000

N

Ä

> 35. 0 dB
> 40.0 dB
> 45. 0 dB

|> 50.0 dB
!> 55. 0 dB
> 60. 0 dB
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr 25 der
Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

XV
Proj. Nr. :19119

A 3. 5.2 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe
5, 6 m, Maßstab 1:2. 000

N

Ä
;//

''/''
:':
'l'
lll

!':

> 35. 0 dB
> 40. 0 dß
> 45. 0 dB

|> 50.0 dB
> 55. 0 dB
> 60. 0 dB
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XVI
Proj. Nr. : 19119

Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 25 der
Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

A 3. 5. 3 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe
2,8 m, Maßstab 1:2.000

N

> 35. 0 dB
> 40.0 dß
> 45. 0 dB

)> 50.0 dB
_j> 55. 0 dB

> 60. 0 dB
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Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr 25 der
Gemeinde Ammersbek -Grundschule Bünningstedt-

XVII
Proj. Nr. : 19119

A 3. 5.4 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, nachts, Aufpunkthöhe
5, 6 m, Maßstab 1:2.000

N

Ä
:''.

:1:
!'!

:1:
A'

> 35. 0 dB
> 40. 0dB
> 45.0 dB

i> 50. 0 dB
!> 55.0 dB
> 60. 0 dB
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